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keine durchgehende zweireihige Hecke umsetzbar ist und der geringe Umfang der Eingrünungs-
maßnahmen durch die Wahl des oberen Kompensationsfaktors bei der Eingriffsbilanzierung be-
rücksichtigt wird, kann dies dennoch akzeptiert werden. 
 
Zum Flächennutzungsplan-Deckblatt-Entwurf 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen keine Einwände. 
 
 

5. Straßenbau- und verkehrstechnische Belange: 
 
Zum Flächennutzungsplan-Deckblatt-Entwurf 
 
Aus straßenbau- und verkehrstechnischer Sicht bestehen keine grundsätzlichen Einwände. 
 
Zum Bebauungsplan-Entwurf 
 
Aus straßenbau- und verkehrstechnischer Sicht besteht mit o.g. Bauleitplanung unter Berück-
sichtigung folgender Auflagen Einvernehmen: 
 
Vor Inbetriebnahme des geplanten Nahversorgungsmarktes hat die Gemeinde Steinach die 
Linksabbiegespur gemäß der 1. Stellungnahme auf der Kreisstraße SR 8 fertig zu stellen. 
 
 

6. Belange der Bodendenkmalpflege: 
 
Die Stellungnahme vom 28.12.2022 im Rahmen der 1. Beteiligung gilt weiterhin. 
 
 

7. weitere, vom Landratsamt zu vertretende Belange: 
 
Zu o.a. Bauleitplanung bestehen aus bodenschutzrechtlicher sowie aus siedlungshygienischer 
Sicht keine Einwände. 
 
 

8. Bauplanungsrechtliche Hinweise: 
 
Zur Veröffentlichung im Internet 
 
Nach § 3 Abs. 2 BauGB sind die Entwürfe der Bauleitpläne mit der Begründung im Internet zu 
veröffentlichen. Die nach § 4 Absatz 2 Beteiligten sollen von der Veröffentlichung im Internet auf 
elektronischem Weg benachrichtigt werden. Die Internetseite oder Internetadresse, unter der die 
in Satz 1 genannten Unterlagen eingesehen werden können, die Dauer der Veröffentlichungsfrist 
sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind vor Be-
ginn der Veröffentlichungsfrist ortsüblich bekannt zu machen. 
Der Inhalt der Bekanntmachung ist zusätzlich in das Internet einzustellen; die nach Satz 1 zu 
veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt der Bekanntmachung sind über ein zentrales Inter-
netportal des Landes zugänglich zu machen. 
 
Bei Beantragung der Genehmigung des Flächennutzungsplandeckblatts ist dem Landratsamt 
Straubing-Bogen in geeigneter Weise von Seiten der Gemeinde zu dokumentieren, dass die Un-
terlagen über das Internetportal auffindbar und abrufbar waren. Hierfür kommen auch technische 
Möglichkeiten, z. B. Screenshots, in Betracht (siehe BauGBÄndG 2017-Mustererlass Nr. 3.1.3). 
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Zur Ausfertigung der Bebauungsplanunterlagen 
 
Nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung werden von den Gerichten Bebauungspläne teil-
weise als unwirksam angesehen, wenn die Unterlagen (textliche und planliche Festsetzungen 
sowie die entsprechenden Pläne) nicht körperlich miteinander verbunden sind. 
Insbesondere das bloße Abheften der nicht ausgefertigten Ringbuchfassung in einem Ordner 
mit Schnellheftungssystem kann keine ausreichende körperliche Verbindung mit der ausgefer-
tigten Planzeichnung schaffen. 
 
Aus Gründen der Rechtssicherheit wird deshalb Folgendes empfohlen: 
 
- Die ausgefertigten Satzungsunterlagen (Festsetzungen und Planteil) werden entsprechend 
fest und untrennbar körperlich miteinander verbunden oder 
 
- Sämtliche Festsetzungen sowie die Ausfertigungsvermerke werden in den Planteil aufgenom-
men. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Bergmaier 
Regierungsrat 
 
 
 
II. In Abdruck 
 

- z. FPlan-DB Nr. 30 
 

- z. LPlan DB Nr. 6 
 
 
III. z. Akt BPlan Sondergebiet Nahversorgung 
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In der planlichen Darstellung ist ein Sicker- oder Retentionsbecken dargestellt, laut textlichen 

Teil wird das Oberflächenwasser in Form von unterirdischen Rigolen bzw. 

einem Stauraumkanal zurückzuhalten und gedrosselt in eine im Süden befindliche Vorflut 

eingeleitet. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Benjamin Rehm 

Baurat 
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            2.2) Sowohl für den Artenschutz wie für zur Abkühlung sind zumindest Teil der Fassade im Süden und            
                  Westen zu begrünen. 
            2.3) Um einen Biotopverbund zu gewährleisten, ist auf der Ost- und Südseite zumindest ein durchgehende  
                   Hecke anzulegen. 
 
                                        
 
Bitte teilen Sie uns das Ergebnis der Behandlung im Gemeinderat mit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Andreas Molz 
Vorsitzender 
Kreisgruppe Straubing-Bogen 
andreasmolz@t-online.de 
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